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RS OGH 1936/12/2 2Ob977/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1936

Norm

EO §251

EO §346 Abs1

Rechtssatz

§ 251 EO enthält Exekutionsbeschränkungen und keine Veräußerungsverbote. Auf Grund eines

Veräußerungsgeschäftes kann auch auf Herausgabe unpfändbarer Sachen geklagt und der Herausgabeanspruch

gemäß § 346 Abs 1 EO durchgesetzt werden.
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